
Beschluss: 
 
Es handelt sich bei diesem TOP um eine Wahl, die in der anstehenden Sitzung der Ratsver-
sammlung, die ja ebenfalls als Videokonferenz durchgeführt werden soll, aufgrund der dazu 
geltenden gesetzlichen Regelungen nicht durchgeführt werden kann. 
Ungeachtet dessen sei eine Vorberatung im Hauptausschuss möglich. Die Wahl müsse dann 
in der nächsten Präsenzsitzung der Ratsversammlung erfolgen. Die Beratungsfolge wäre 
entsprechend abzuändern. 
 
Der Hauptausschuss ist das für die Vorberatung zuständige Gremium. 
 
Im Rahmen seiner Vorberatung stimmt der Hauptausschuss der Vorlage ohne weiteren 
Wortbeitrag mangels Widerspruch zu. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung (einstimmig, 

mangels Widerspruch) 
Endgültig entsch. Stelle: Ratsversammlung
 


